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Vorlage
Vorlage
Vorlage mit Anlagen



Sachverhalt:

Bildung ist ein wichtiges Thema: Es geht um „unsere“ Kinder und deren Zukunft, die maßgeblich von ihrer
grundlegenden  Bildung  abhängt.  Leider  sieht  die  Bildung  gerade  für  Kinder  in  Quartieren  mit  vielfältigen
Herausforderungen  und  geringem  Einkommen  nicht  immer  rosig  aus,  denn  dort  stehen  oftmals  in  den
Grundschulen zwar Stellen zur Verfügung, aber sie sind nicht alle besetzt. Das führt dann zu großen Klassen,
was nicht die Schuld der Schulen ist,  sondern auf die unzureichende Personalplanung vieler Legislaturen in
NRW – und nicht nur dort. In großen Klassen bleiben nach allen Studien und Untersuchungen, die veröffentlicht
wurden, Kinder mit sprachlichem oder anderem Unterstützungsbedarf vielfach auf der Strecke.

Um sich ein Bild zu machen über die Situation an den Grundschulen im Bezirk Mitte fragen wir:

1. An welchen Grundschulen im Bezirk Mitte konnten wie viele Planstellen für Lehrkräfte nicht
besetzt werden?  (Bitte  einzeln  aufschlüsseln  nach  Grundschulen  und  Anzahl  der  Nicht-
Besetzungen)

2. Zu welchen Konsequenzen bezogen auf die Klassengröße und die Stundentafel hat dies an
den Grundschulen geführt? (Bitte einzeln aufschlüsseln nach Schulen)

3. Wie viele Lehrkräfte sind an welcher Grundschule in Mitte beschäftigt und wie viele sind davon
Seiten-/Quereinsteiger:innen? (Bitte einzeln aufschlüsseln nach Schulen)

4. Wie viele Stellen für weitere pädagogische Professionen sind an den Grundschulen verfügbar
und welche sind davon nicht besetzt? (Bitte einzeln aufschlüsseln nach Schulen)

5. Welche  Stellen  für  weitere  pädagogische Professionen,  die  nicht  besetzt  werden konnten,
werden wie vergütet?

Die Verwaltung beantwortet die Fragen wie folgt:

Die Lehrkräfteversorgung fällt  nicht  in  den Zuständigkeitsbereich der  Stadt  Herne als  Schulträger.
Zuständig ist das Schulamt für die Stadt, als für die Grundschulen zuständige Schulaufsichtsbehörde.
Unter  anderem  aufgrund  datenschutzrechtlicher  Bedenken  wurden  dem  Fachbereich  Schule  und
Weiterbildung keine schulinternen Daten zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

Die Anfrage wird daher wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:
Die Lehrkräfteversorgung fällt in den Zuständigkeitsbereich des Landes bzw. der jeweils zuständigen
Schulaufsichtsbehörde.  Bei  den  gewünschten  Daten  handelt  es  sich  um  sensible  schulinterne
Informationen. Dem Schulträger liegen keine entsprechenden Daten zur Veröffentlichung vor.

Zu Frage 2:
Die Schüler*innenzahl ist in den Grundschulen zuletzt spürbar angestiegen. In diesem Zuge sind auch
die  durchschnittlichen  Klassengrößen  gestiegen.  Der  Einfluss  der  Lehrkräfteversorgung  auf  die
Klassengrößen  und  Stundentafel  lässt  sich  anhand  der  vorliegenden  Informationen  nicht
quantifizieren.

Zu Frage 3:
Auch hierzu kann der Schulträger aus oben genannten Gründen keine Aussage treffen. Zu bedenken
ist auch, dass die Zahl der Lehrkräfte an den einzelnen Schulen im Laufe eines Schuljahres variieren
dürfte.  Stadtweite Stichtagsdaten der letzten Schuljahre können ggf.  öffentlich von IT-NRW erfragt
werden.



Zu Frage 4:
Die Lehrkräfteversorgung fällt in den Zuständigkeitsbereich des Landes bzw. der jeweils zuständigen
Schulaufsichtsbehörde.  Bei  den  gewünschten  Daten  handelt  es  sich  um  sensible  schulinterne
Informationen. Dem Schulträger liegen keine entsprechenden Daten zur Veröffentlichung vor.

Zu Frage 5:
Die Lehrkräfteversorgung fällt in den Zuständigkeitsbereich des Landes bzw. der jeweils zuständigen
Schulaufsichtsbehörde.  Bei  den  gewünschten  Daten  handelt  es  sich  um  sensible  schulinterne
Informationen. Dem Schulträger liegen keine entsprechenden Daten zur Veröffentlichung vor.


